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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1970

Norm

ZPO §503 Z4 E4c14

Rechtssatz

Die Frage der Deutlichkeit oder Undeutlichkeit einer Vertragsbestimmung mit ihren Rechtsfolgen ist eine reine

Rechtsfrage. Die Frage einer "Willensdissonanz" ist eine Tatfrage.

Entscheidungstexte

6 Ob 269/70

Entscheidungstext OGH 25.11.1970 6 Ob 269/70

1 Ob 268/72

Entscheidungstext OGH 31.01.1973 1 Ob 268/72

Beisatz: Die Frage, ob eine Willenserklärung bestimmt und ihr Sinn deutlich und verständlich war, ist eine

Rechtsfrage. Die Feststellung über die Parteienabsicht, insbesondere jene über das Fehlen des animus obligandi,

stellt ebenso eine Tatfrage dar wie die Frage des Vorliegens eines Dissenses der Parteien. (T1)

5 Ob 160/75

Entscheidungstext OGH 16.09.1975 5 Ob 160/75

Beis wie T1
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